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Ambulanter Schutzschirm nach dem 
Covid-19-Krankenhausentlastungsgesetz

 Ergänzungen in §§ 87a und 87b SGB V – in Kraft seit 28.3.2020

 Sicherung der Liquidität über unveränderte monatliche 
Abschlagszahlungen - für den GKV-Bereich sind auch mit dem 
Honorarbescheid keine existenzbedrohenden 
Rückforderungen zu erwarten 

o Ausschüttung des Gesamthonorars der MGV garantiert, 
selbst wenn ein reduziertes Leistungsgeschehen dies nicht 
rechtfertigen würde – KVen müssen im Benehmen mit den 
Kassen Ausgleichsmechanismen entwickeln

o KVen können weitere Ausgleichsregelungen auch für 
entgangene extrabudgetäre Vergütung (z.B. AOP) vorsehen -
Kassen müssen zahlen

 Praxen mit sehr hohem Selbstzahler- und PKV-Anteil oder 
anderem Patientengut (z.B. BG-Fälle) brauchen andere 
Lösungen

Bedeutung für MVZ & Praxis

 Aussagen über das praxisindividuelle Honorar 
können derzeit nicht getroffen werden, hängen 
vielmehr vom Gesamtleistungs-geschehen und den 
zu entwickelnden Ausgleichsmechanismen ab

 insgesamt wurde aber für die ambulante 
Versorgung ein präventiver Schutz aufgebaut, der 
im Großen und Ganzen sicherstellt, dass die 
Strukturen auch während der aktuellen 
Ausnahmesituation  betriebswirtschaftlich 
kalkulierbar bleiben

 viele KVen haben erklärt, die aktuellen Quartale 
nicht als Aufsatz-quartale für die künftige 
Berechnung von RLV/ILB zu verwenden
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Aktuelle Situation der 
MVZ/BAG/Praxen
 Ausnahmesituation besteht in den meisten Praxen seit etwa drei 

Wochen – d.h. elf (von 13) Wochen des ersten Quartals liefen 
weitgehend normal

 es besteht die Annahme, dass die absolute Ausnahmesituation in bis 
Ende April anhält – d.h. in zwei von drei Monaten kann in Q2 
vermutlich wieder weitgehend normal gearbeitet werden

 für April wurden zahlreichen Ausnahmen bei der Leistungserbringung 
per Video und Telefon gemacht – leider nur zum Teil als 
bundeseinheitliche Regelung

 größte Handicaps sind derzeit die überall herrschende 
Verunsicherung sowie der Mangel an Schutzausrüstung

wichtige Unterschiede zu anderen Branchen

o quartalsweise Abrechnung gibt Möglichkeit die 
augenblickliche Ausnahmesituation abzufangen

o Liquidität & Honorarfluss ist grundsätzlich gesichert

o Betrieb kann und darf aktuell weitergeführt werden

o Patientenströme brechen nicht auf Dauer weg und 
sind auch nicht saisonabhängig

o Kassen und KVen ermöglichen mit zahlreichen Aus-
nahmeregelungen situationsangepasste Leistungser-
bringung und zusätzliche Abrechnungsmöglichkeiten

Handlungsnotwendigkeiten
 Reaktion mit Augenmaß und kühlem Kopf, insbesondere kurzfristige 

Analyse des tatsächlichen Ausmaßes der eigenen Betroffenheit

 Aussprache mit allen Beteiligten (Ärzte/MFA) zur Situation der Praxis, um 
individuelle Unsicherheiten abzubauen

 dringlich Befassung mit den zahleichen Ausnahmen bei der KV-
Abrechnung sowie grundsätzlich auch mit dem neuen EBM

 Ergreifen geeigneter Maßnahmen zur Dokumentation der veränderten 
Inanspruchnahme  (z.B. Terminabsagen, etc.)
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